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Die zunehmende Bedeutung des Themas Tax Tech zeigte sich unter 
anderem beim CFO Summit des Handelsblatts Anfang Juni. Im Rah-
men eines Live-Votings, an dem je nach Fragestellung zwischen 16 und 
25 Expertinnen und Experten aus Finanz- und Steuerabteilungen von 
Unternehmen teilgenommen haben, gaben die meisten der Befragten 
(43 Prozent) an, dass Technologie und Automatisierung zu den größten 
Faktoren zählt, die Einfluss auf Änderungen in der Steuerabteilung ha-
ben. Tax Tech ist wichtiger als beispielsweise Ressourcen oder ständig 
wechselnde Vorschriften (je 29 Prozent).

Steuertechnologien sind darüber hinaus laut der Mehrheit der teilneh-
menden Expertinnen und Experten (67 Prozent) am Live-Voting strate-
gisch wichtig für den Erfolg der Steuerabteilung.

Grundsätzlich sind mit dem Thema Tax Tech für Unternehmen ver-
schiedene Fragen verbunden, die in diesem Kurzreport behandelt wer-
den. Genauer gesagt geht es um die drei relevantesten Themen. Um 
diese zu identifizieren, haben das Handelsblatt Research Institute und 

Thomson  Reuters vorab 100 Expertinnen und Experten aus Finanz- 
und Steuerabteilungen von Unternehmen befragt. Dabei handelt es 
sich um kleine, mittelständische und große Unternehmen, sie stam-
men aus der Industrie sowie dem Dienstleistungssektor. Zum größten 
Teil wurden deutsche Unternehmen befragt, einige haben ihren Sitz 
aber auch im Ausland.

Nach Meinung der befragten Expertinnen und Experten sind diese drei 
Fragestellungen am dringendsten:

• Automatisierung: Welche steuerlichen Prozesse in den Unternehmen 
können vollständig, welche nur teilweise automatisiert werden?

• Tax Compliance Management: Wie helfen Technologien dabei, natio-
nale und internationale Vorschriften in einem System zu bewältigen?

• Staat: Welche Rolle spielen die Finanzbehörden bei der Digitalisierung 
der Steuerabteilungen

Tax Tech in Unternehmen – 
Automatisierung, Compliance und die Rolle der Finanzbehörden

Die Coronapandemie führt viel-
fach zu einer Beschleunigung 
der digitalen Transformation. 
Dies betrifft bei Unternehmen 
die Digitalisierung von Produkten 
und Geschäftsmodellen sowie 
von Unternehmensprozessen und 
-funktionen. Auch in den Steuer-
abteilungen werden technologi-
sche Lösungen (Tax Tech) künftig 
eine noch größere Rolle spielen.

Quelle: Handelsblatt Research Institute & Thomson Reuters

Welche der folgenden Fragen rund um den Einsatz technologischer Lösungen in Steuerabteilungen gilt es, am dringendsten zu beantworten?
Anteil an 100 im Mai 2021 befragten Expertinnen und Experten aus Steuer- und Finanzabteilungen (Mehrfachnennung möglich)

48 Automatisierung: Welche steuerlichen Prozesse in den Unternehmen können vollständig, welche nur teilweise automatisiert werden? 

41 Tax Compliance Management: Wie helfen Technologien dabei, nationale und internationale Vorschriften in einem System zu bewältigen? 

31 Staat: Welche Rolle spielen die Finanzbehörden bei der Digitalisierung der Steuerabteilungen? 

28 Daten: Welche Rolle spielt eine bereichsübergreifende Datenstrategie beim Erfolg technologischer Lösungen in der Steuerabteilung? 

25 Haftung & Strafen: Wie wirksam ist der Einsatz von Technologie wirklich, um Risiken zu minimieren? 

20 Künstliche Intelligenz & Blockchain: Welche Rolle kann dies in den Steuerabteilungen der Unternehmen künftig spielen? 

20 Erfolgskriterien: Was ist für die erfolgreiche Implementierung von neuen Technologielösungen in der Steuerabteilung wichtig? 

16 Wirtschaftliches Potenzial: Welche wirtschaftlichen Potenziale sind mit Technologielösungen im Bereich der Unternehmenssteuern verbunden? 

14 Prognose: Welchen Wert haben Steuerdaten für die wirtschaftliche Planung? 

11 Eigenentwicklung vs. Outsourcing: Welche Vorteile und welche Nachteile sind mit der Inhouse-Entwicklung technologischer Lösungen verbunden? 

7 Strategie: Wie sollte die Implementierung neuer Technologielösungen in der Steuerabteilung strategisch begleitet werden? 
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Automatisierung: Welche steuerlichen Prozesse in den 
Unternehmen können vollständig, welche nur teilweise 
automatisiert werden?

Die Vorteile der Digitalisierung sind jedoch nicht 
in allen steuerlichen Bereichen gleich groß. 
Deshalb ist auch die Automatisierung von Ar-
beitsabläufen nicht überall in gleicher Art und 
Weise möglich. So ergab eine Befragung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 
ihren Mandanten, dass diese die größten Digita-
lisierungsvorteile bei der Umsatzsteuer sehen. 

Auf den Plätzen folgen das Verrechnungspreis-
management und die Ertragssteuer. Um diese 
Potenziale zu heben, ist eine Harmonisierung 
der Datenanforderungen und des Datenflusses 
erforderlich. Die häufig in Unternehmen ein-
gesetzte Vielzahl an unterschiedlichen EDV- 
Systemen steht dem jedoch entgegen.

Eine Befragung des Handelsblatt Research  
Institute in Steuerabteilungen von Unterneh-
men ergab, dass acht Prozent der Befragten 
Robotic Process Automation bereits einsetzen 
oder diese aufbauen. Bei weiteren acht Pro-
zent ist der Einsatz zukünftig geplant. Bei-
spielsweise arbeitet beim Technologiekonzern 
Siemens aktuell ein Experten-Team an den 
Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelli-
genz im Steuerwesen. Das noch im Aufbau be-
findliche System kann bereits heute 80 Prozent 
aller Steuer- und Verrechnungspreis-Vorfälle 
selbstständig bearbeiten. 

Grundsätzlich bieten sich Prozesse in Steuer-
abteilungen gut zur Automatisierung an, da 
sie regel- und datenbasiert und zudem viele 
Aufgaben repetitiv sind. Eine Grundvorausset-
zung für einen hohen Standardisierungs- oder 
Automatisierungsgrad ist die Digitalisierung 
der Prozesse, d. h. die digitale Abbildung ehe-
mals analoger Abläufe. Die Digitalisierung ist 
insofern in der Regel die Vorstufe zur Automa-
tisierung.

In welchen Steuerarten erwarten Sie den 
größten Vorteil durch Digitalisierungsmaß-
nahmen?
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Ziele beim Einsatz neuer Technologien in der Steuerabteilung
Anteil an 100 im September 2020 befragte Unternehmen in Deutschland  
(Mehrfachnennung möglich)

Quelle: Handelsblatt Research Institute
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 Welche Ziele werden verfolgt?      Welche Ziele werden bereits postiv beeinflusst?

Standardisierte, monotone und repetitive Ar-
beiten werden in vielen Steuerabteilungen zu-
nehmend mithilfe von Robotics Process Auto-
mation (RPA) automatisch erledigt. Einfach 
ausgedrückt bedeutet RPA, dass Software be-
ziehungsweise Software-Roboter die Bearbei-
tung von Geschäftsprozessen anhand klarer 
„Wenn-Dann“-Regeln automatisiert vorneh-
men. Die Software-Roboter greifen auf Daten 
und Systeme zu und führen mithilfe von Algo-
rithmen selbstständig Transaktionen durch. 
Prozesse können damit deutlich effizienter und 
sicherer gestaltet werden.

Automatisierung bringt für Unternehmen eine 
Zeitersparnis, die die Beschäftigten für Tätig-
keiten einsetzen können, die nicht standar-
disierbar sind und sich daher weniger für die 
Automatisierung eignen. Dazu gehören die 
individuelle und persönliche Beratung und 
der Austausch mit Mandanten sowie die Be-
arbeitung komplexerer Steuerangelegenhei-
ten. Außerdem müssen die automatisierten 
Prozesse aus Gründen der Compliance durch 
Mitarbeiter permanent überwacht werden.

Steuerabteilungen in Unternehmen sehen sich 
in der heutigen Zeit permanent neuen und 
immer komplexeren regulatorischen Anforde-
rungen ausgesetzt. Für multinationale Unter-
nehmen gilt dies in besonderem Maße, denn 
für sie ist nicht nur ein einziges Steuerrecht 
maßgeblich, sondern viele zum Teil ganz unter-
schiedliche Rechtssysteme. Gleichzeitig sollen 
die Steuerabteilungen zunehmend einen Wert-
beitrag zum Unternehmenserfolg erbringen. 
Die Kombination der Anforderungen erfordert 
es, sehr effizient zu arbeiten und somit (stan-
dardisierte) Prozesse so weit wie möglich zu 
automatisieren. 
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Durch die Weiterentwicklung von künstlicher 
Intelligenz dürfte der Anteil automatisierungs-
fähiger Prozesse zukünftig allerdings weiter zu-
nehmen, denn der Prozess der Entscheidungs-
findung kann durch künstliche Intelligenz 
unterstützt und damit zumindest teilweise 
automatisiert werden. Es werden demnach also 
auch komplexere Aufgaben zukünftig vermehrt 
ganz oder teilweise automatisierungsfähig.

Im Rahmen der Optimierung von Arbeitsabläu-
fen und Prozessen stellt sich für viele Steuerab-
teilungen die Frage, ob sie durch eine mit der 
Automatisierung einhergehende Auslagerung 
von bestimmten Prozessen die Effizienz noch 
weiter steigern können. Anbieter solcher Auto-
matisierungsdienstleistungen haben in der Re-
gel einen Kompetenzvorsprung insbesondere 
gegenüber kleinen Unternehmen, da diese 
kontinuierlich ein hohes Volumen an Vorgän-
gen bearbeiten.
 
Eine Rolle spielen dabei sogenannte Shared 
Service Center (SSC) oder auch externe Berater. 
Dabei gilt grundsätzlich: Je standardisierter eine 
Tätigkeit ist, desto einfacher kann diese auch 
ausgelagert werden – insbesondere an SSCs.

Zu den am häufigsten ausgelagerten Tätigkeiten 
zählen der Rechnungseingang, die Buchführung 
sowie die Reisekostenabrechnung. Diese sind 
sehr standardisiert und damit gut automatisie-
rungsfähig. Sie werden daher häufiger an ein 
SSC ausgelagert. Etwas anspruchsvollere Tä-
tigkeiten, die eine höhere fachliche Qualifikation 
erfordern, wie Steuererklärungen, Lohnabrech-
nungen und die Begleitung von Betriebsprüfun-
gen, lassen sich nicht so einfach automatisieren. 
Sie werden entweder selbst durchgeführt oder 
an externe Berater ausgelagert. 

Sowohl die Digitalisierung als auch die Auto-
matisierung werden in den nächsten Jah-
ren weitere massive Veränderungen mit sich 

bringen, da beides im steuerlichen Bereich 
noch ganz am Anfang steht. In der Finanz-
buchhaltung ist zum Beispiel häufig noch eine 
Software, die eingescannte Belege oder PDF- 
Dateien lesen kann, die „OCR-Erkennung“, das 
Maß der Dinge. 

Gegenwärtig werden aber selbstlernende Bu-
chungsautomaten entwickelt, die Belege selb-
ständig erkennen und direkt adäquat verbuchen 
können. Wichtig ist hierfür allerdings, dass die 
Geschäftsprozesse digitalisiert ablaufen. Das 
heißt, dass Kunden, Lieferanten und sonstige 
Vertragspartner alle Rechnungen in Zukunft 
nur noch in maschinell lesbarer Form einrei-
chen. Der Beleg wird dann vollautomatisch in 
der Steuersoftware der Kanzlei beziehungs-
weise der Steuerabteilung des Unternehmens 
verarbeitet, archiviert und verbucht. Umsatz-
steuer-Voranmeldungen können somit voll-
automatisch zum Finanzamt gesendet werden. 

Fazit: Insgesamt können steuerliche Prozesse 
in Unternehmen potenziell recht weitgehend 
automatisiert werden, gerade wenn es sich 
um Routineabläufe handelt. Bei künftig weiter 
zunehmender Komplexität des Steuerrechts 
sowie einer größeren Menge steuerrelevanter 
Daten ist solch eine Automatisierung steuer-
licher Prozesse für Unternehmen zwingend 
geboten. Aktuell stehen die Unternehmen bei 
dem Thema zwar nicht mehr ganz am Anfang. 
Aber bei der Automatisierung steuerlicher Pro-
zesse gibt es noch Steigerungspotenzial. Beim 
Live-Voting im Rahmen des CFO Summits 
gaben nur sieben Prozent der teilnehmenden 
Expertinnen und Experten an, dass der Stand 
der Steuerautomatisierung im Unternehmen 
aktuell hoch ist.  Bei 43 Prozent sind erst einige 
Prozesse automatisiert und 36 Prozent gaben 
an, dass hauptsächlich manuelle Prozesse und 
Tabellenkalkulationen in der Steuerabteilung 
zu finden sind.

Potenziell relevante Herausforderungen  
beim Einsatz der neuen Technologien und 
Anwendungen
Anteil an 100 im September 2020 befragte 
Unternehmen in Deutschland (Mehrfachnen-
nung möglich)

Quelle: Handelsblatt Research Institute

Tax Compliance Management: 
Wie helfen Technologien dabei, nationale 
und internationale Vorschriften in einem 
System zu bewältigen?

Die Einhaltung steuerlicher Pflichten und Vor-
schriften gehört zu den Kernaufgaben von Un-
ternehmen. Verantwortlich für diese Aufgabe 
sind die Geschäftsführer beziehungsweise Vor-

stände der Unternehmen. Sollten trotz größter 
Bemühungen um die Sorgfalt Fehler in den 
Steuererklärungen entstehen, sind diese nach 
§ 153 AO unverzüglich zu berichtigen.
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Zur Vermeidung von Fehlern sowie zur mög-
lichst gewährleisteten Einhaltung steuerlicher 
Pflichten und Vorschriften bietet sich die Im-
plementierung eines Tax Compliance Manage-
ment Systems (TCMS) an. Die Unternehmen 
schützen sich damit auch vor Haftungs- und 
Reputationsrisiken. Denn laut dem Anwen-
dungserlass des Bundesministeriums der Fi-
nanzen vom 23. Mai 2016 zum § 153 AO stellt 
ein TCMS ein Indiz dar, dass beim Versäumnis 
der steuerlichen Pflichten kein Vorsatz oder 
Leichtfertigkeit vorlag.

Ein TCMS wird immer wichtiger, weil die Fi-
nanzbehörden die Anforderungen erhöhen 
und diese effizienter prüfen. Steuerrelevante 
Daten der Unternehmen werden inzwischen 
mit Hilfe von Prüfsoftware systematisch ausge-
wertet. Macht ein Unternehmen beispielsweise 
die Vorsteuer aus einer formal falschen Rech-
nung von einem Lieferanten geltend, können 
die Finanzbehörden ohne großen Aufwand die 
Analyse auf alle weiteren Rechnungen auswei-
ten und gegebenenfalls weitere kritische Fälle 
identifizieren. Außerdem gibt es einen starken 
Trend, dass die Finanzbehörden immer mehr 
Aufgaben im Rahmen der Veranlagung auf die 
Unternehmen verlagern. 

Die Steuerabteilungen in den Unternehmen 
müssen sich darüber hinaus mit immer neuen 
Rechtsvorschriften, komplexen Steuerregelun-
gen und Dokumentationspflichten beschäfti-
gen. Gerade für multinationale Unternehmen 
ist der mit Tax Compliance verbundene Auf-
wand mit zahlreichen nationalen Rechtsvor-
schriften und Steuerregelungen noch einmal 
um ein Vielfaches höher. Mit steigender Anzahl 
der Länder, in denen ein Unternehmen aktiv ist, 
müssen im TCMS immer mehr unterschiedliche 
Steuerregime gemanaged werden. 

So sind beispielsweise internationale Verrech-
nungspreise ein zentrales Thema in der Tax 
Compliance sowie den Steuerabteilungen mul-
tinationaler Unternehmen. Hierbei bedarf es ei-
ner strukturierten Verrechnungspreisdokumen-
tation, damit sich bei den Betriebsprüfungen 
seitens der betreffenden nationalen Finanzbe-
hörden keine Probleme für das Unternehmen 
ergeben. Dabei hat sich in den vergangenen 
Jahren das Risiko von Anpassungen durch eine 
Steuerprüfung im In- oder Ausland und das 
damit verbundene Risiko einer Doppelbesteue-
rung für die Unternehmen signifikant erhöht. 
Durch das neu eingeführte Country-by-Country- 
Reporting und die damit einhergehende Trans-
parenz wird sich diese Entwicklung weiter ver-
stärken. Weitere Anforderungen an Transpa-
renz und Tax Compliance für multinationale 
Unternehmen ergeben sich durch das BEPS-
Projekt („Base Erosion and Profit Shifting“). 

In jedem Fall kann ein TCMS die Steuerabtei-
lungen in den Unternehmen dabei unterstüt-
zen, steuerliche Risiken zu erfassen, zu prüfen 
und zu dokumentieren, sodass am Ende alle 
steuerrelevanten Prozesse korrekt abgewi-
ckelt werden. 

Ein TCMS besteht laut Ausführungen des In-
stituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
aus den folgenden sieben Grundelementen: 
Kultur, Ziele, Organisation, Risiken, Programm, 
Kommunikation sowie Überwachung & Verbes-
serung. Angesichts der steuerlichen Heraus-
forderungen – insbesondere für multinationale 
Unternehmen – sollte ein TCMS auf digitalen 
Technologien aufsetzen, um effektiv zu sein. 
Basis sind digitale Prozesse und die Implemen-
tierung von IT-gestützten Workflows. Damit 
können Risiken kontinuierlich überwacht und 
Prüfschritte automatisiert ausgeführt werden. 
Etwaige Abweichungen vom vorgeschriebenen 
Verhalten können mit einer durchgehenden di-
gitalen Prozessdokumentation sofort erkannt 
und korrigiert werden.

Als Kernelement eines TCMS bietet sich eine 
digitale Plattform an, auf der alle relevanten 
Daten gebündelt sowie die relevanten Rechts-
vorschriften und Steuerregelungen hinterlegt 
werden. Die Bündelung der Daten verringert 
den Compliance-Aufwand. Wenn beispiels-
weise seitens der Finanzbehörden Daten an-
gefordert werden, kann das Unternehmen dem 
schneller nachkommen. Denn steuerrelevante 
Daten sind oftmals über mehrere Abteilungen 
verteilt. Unter Umständen kümmert sich das 
Rechnungswesen um die Meldung der monat-
lichen Umsatzsteuer, die Personalabteilung ist 
verantwortlich für die monatliche Lohnsteuer, 
und der Versand kümmert sich um die Zollan-
meldungen. 

Bei multinationalen Unternehmen kann über 
digitale Plattformen die Tax Compliance wei-
ter zentralisiert werden. Anstatt dass sich eine 
Vielzahl von Beschäftigten in den einzelnen 
Länder mit der nationalen Tax Compliance im 
Unternehmen beschäftigten, kann die Experti-
se auf globaler Ebene gebündelt werden. Da-
durch erhöhen sich Effektivität sowie Effizienz. 
Indem das Unternehmen auf der zentralen 

Hat das Unternehmen ein Tax CMS  
implementiert?
Anteil an 100 im September 2020  
befragte Unternehmen in Deutschland

Quelle: Handelsblatt Research Institute
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Plattform alle notwendigen Daten und Rege-
lungen hinterlegt, kann es die Tax Compliance 
harmonisieren und die Qualität steigern. 

Dies hilft beispielsweise beim Umgang mit 
indirekten Steuern, für deren Ermittlung die 
jeweiligen nationalen Steuervorschriften und 
-sätze maßgeblich sind. Da diese sich immer 
wieder ändern, ist gerade für Unternehmen, die 
in zahlreichen Ländern aktiv sind, die Berück-
sichtigung der aktuellen steuerlichen Rahmen-
bedingungen sehr herausfordernd. Außerdem 
hat fast jede Geschäftstransaktion Auswirkun-
gen auf die indirekten Steuern, sodass es theo-
retisch viele potenzielle Ursachen für fehlerhaf-
te Berechnungen der indirekten Steuern gibt. 

Daraus resultieren ein Aufwand – Kosten und 
Zeit – für die Behebung der Fehler, etwaige 
Strafen seitens der Finanzbehörden, Beeinträch-
tigung des Kundenvertrauens oder auch unter 
Umständen einer rechtliche Verantwortung. 

Beim Umgang mit diesen Herausforderungen 
hilft ebenfalls eine digitale Plattform den Un-
ternehmen. So kann eine sogenannte Steuer-
Engine (engl. Tax Engine), also ein zentralisier-
tes, automatisiertes Tool, in das ERP-System 
(Enterprise Resource Planning) eines Unter-
nehmens integriert werden. 

Die Steuer-Engine bündelt alle Informationen 
zu den Geschäftstransaktion sowie den jewei-
ligen nationalen Steuervorschriften und -sätze 
zu indirekten Steuern. Damit haben die Steuer-
abteilungen der Unternehmen zum Beispiel 
immer Zugriff auf aktuell geltende Steuerge-
setze oder Richtlinienänderungen, da steuer-
rechtliche Änderungen von der Steuer-Engine 
überwacht und Aktualisierungen automatisch 
durchgeführt werden.

Multinationale Unternehmen können darüber 
hinaus mit einer zentralisierten Tax Complian-
ce noch auf eine andere Entwicklung reagieren: 
Das Steuerrecht entwickelt sich künftig verstärkt 

überstaatlich. Ein Beispiel dafür ist das Maß-
nahmenpaket „Base Erosion and Profit Shif-
ting“,  kurz BEPS, der OECD. Ziel dieses Pakets 
ist es, den als schädlich erachteten Steuerwett-
bewerb zwischen den Staaten sowie aggressive 
Steuerplanungen international tätiger Konzerne 
zu begrenzen. Deswegen muss ein TCMS län-
derübergreifenden Steuersachverhalten mehr 
Aufmerksamkeit beimessen, was bei einem 
zentralisiertem Ansatz leichter zu realisieren ist.

Fazit: Sind bei einem zentralisiertem TCMS alle 
Daten und länderspezifischen Vorschriften auf 
einer Plattform gebündelt, ist dies ein guter 
Ansatzpunkt, um Prozesse zu automatisieren. 
Grundsätzlich bietet sich Tax Compliance sehr 
gut zur Automatisierung an, da sie regelbasiert 
und datengetrieben ist. Insgesamt sind Tech-
nologien der Schüssel für ein funktionierendes 
TCMS. Gerade multinationale Unternehmen 
können damit die jeweiligen Steuervorschriften 
der Länder, in denen sie aktiv sind, umfassend 
im Blick behalten.

Staat: Welche Rolle spielen die Finanzbehörden 
bei der Digitalisierung der Steuerabteilungen?

Das deutsche Steuersystem gilt als extrem 
kompliziert. Ein typisches mittelständisches 
Unternehmen braucht in Deutschland laut 
Weltbank 218 Arbeitsstunden, um seine  
Steuerpflichten zu erfüllen. Obwohl dies leicht 
unter dem globalen Durchschnittswert von 
234  Stunden liegt, sind die Kosten beträcht-
lich. Ein qualifizierter Mitarbeiter arbeitet ty-
pischerweise mehr als einen ganzen Monat im 
Jahr nur für den Fiskus. 

Zeit zur Steuerpflichterfüllung
in Stunden

Quelle: PwC
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Hinzu kommt der Trend, dass die Finanzbe-
hörden immer mehr Aufgaben im Rahmen der 
Veranlagung auf die Unternehmen verlagern. 
Ganz besonders weit hat der Fiskus das Ausla-
gern von eigentlich hoheitlichen Aufgaben bei 
den Banken betrieben. Sie müssen seit Einfüh-
rung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 dem 
Fiskus einen Großteil der Arbeit abnehmen. Die 
Banken bzw. spezielle Dienstleister ermitteln 
bei nahezu allen Formen von Kapitaleinkünften 

den steuerpflichtigen Anteil sowie die fällige 
Steuer, überweisen diese an den Fiskus und 
melden die Daten in elektronischer Form. In 
den allermeisten Fällen erspart dies dem An-
leger den entsprechenden Teil der Steuererklä-
rung – und dem Fiskus die Bearbeitung von 
Millionen „Anlagen Kap“.

Angesichts des Aufwands für die Steuerabtei-
lungen in den Unternehmen liegt eine stärkere 
Automatisierung auf der Hand, da damit ein 
enormes Einsparpotenzial realisiert werden 
kann. Die enorme Masse der Steuervorschrif-
ten macht die Automatisierung jedoch für die 
Unternehmen sehr aufwändig. Hinzu kommen 
neben Gesetzesreformen regelmäßige Ände-
rungen und Klarstellungen, viele davon unter-
halb der Wahrnehmung der breiten Öffentlich-
keit und des Parlaments. Allein im Jahr 2020 
veröffentlichte das Bundesfinanzministerium 
(BMF) 153 Schreiben, die bindend für Finanz-
verwaltung und damit von Steuerpflichtigen zu 
beachten sind. 

Mittlerweile hat sich auch in den obersten Fi-
nanzbehörden die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass die maschinelle Datenverarbeitung in 
Massenverfahren viele Vorteile bringen kann. 
Auf diese Weise lässt sich Personal in den Be-
hörden einsparen oder fokussierter einsetzen. 
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Wie bewerten Sie generell die „digitale“ Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden?
Anteil an 100 im September 2020 befragte Unternehmen in Deutschland
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Quelle: Handelsblatt Research Institute

Zustimmung zur Aussage „Die Steuerbehörden stehen in Sachen E-Government noch ganz 
am Anfang.“
Anteil* an 100 im September 2020 befragte Unternehmen in Deutschland

* Rest zu 100: Keine Angabe
Quelle: Handelsblatt Research Institute
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Zustimmung zur Aussage „Der digitale Rückstand bei den Steuerbehörden ‚bremst‘  
die digitale Transformation der Steuerabteilungen in den Unternehmen aus.“
Anteil* an 100 im September 2020 befragte Unternehmen in Deutschland

* Rest zu 100: Keine Angabe
Quelle: Handelsblatt Research Institute
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Dies spart Kosten und schafft Kapazitäten, 
Steuerverkürzungen gezielter auf die Spur zu 
kommen. Computer im Zusammenspiel mit 
geeigneter Software können typische Unstim-
migkeiten, Fehler oder bewusst falsche An-
gaben in Steuererklärungen recht treffsicher 
identifizieren. 

Algorithmenbasierte Systeme können bei-
spielsweise leicht überprüfen, ob die ange-
gebenen Umsätze bestimmten Erwartungen 
entsprechen. Bei identifizierten Abweichungen 
kann ein Prüfer die betreffenden Datensätze 
genauer analysieren. Dieses Schnellverfahren 
ermöglicht eine rasche Aufdeckung von Daten-
manipulationen, sofern die Daten in dem richti-
gen Format vorhanden sind.

Nun ist Finanzverwaltung im föderalen Sys-
tem Deutschlands weitgehend Ländersache. 
Bei allen EDV-Projekten gibt es daher enor-
men Abstimmungsbedarf, um die Wünsche 
von 16 Ländern und denen des Bundes in Ein-
klang zu bringen. Mit dem zum 1. Januar 2007 
in Kraft getretenen Verwaltungsabkommen 
KONSENS („Koordinierte neue Softwareent-
wicklung der Steuerverwaltung“) sollte die 
vielfältige und heterogene IT-Landschaft in 
den Steuerverwaltungen harmonisiert werden. 
Das selbsternannte Ziel heißt: vereinheitlichen, 
standardisieren und modernisieren – kurz, eine 
gemeinsame Software für alle. 

Derzeit wird die einheitliche Software in 19 so-
genannten Verfahren entwickelt und gepflegt. 
Das bekannteste ist ELSTER („Elektronische 
Steuererklärung“) und zugleich das erste und 
größte E-Government-Portal der Verwaltung. 

Regelmäßige Verzögerungen bei diesen Pro-
jekten haben erhebliche Folgen für die Steuer-
abteilungen größerer Unternehmen. Sie stehen 
vor der Wahl, ihr Digitalisierungstempo dem 
des Fiskus anzupassen; – oder aber mutig vo-
ranzuschreiten und dabei Gefahr zu laufen, 
dass die eigenen Systeme nicht kompatibel mit 
den staatlichen sind. Bei der ersten Strategie 
besteht die Gefahr, womöglich sehr lange auf 
Effizienzgewinne verzichten zu müssen. Die 
zweite Strategie birgt das Risiko hoher Anpas-
sungskosten. 

Die Finanzbehörden in anderen Ländern sind 
in Sachen Digitalisierung deutlich weiter als 
Deutschland, was mit höheren Anforderungen 
an die Unternehmen einhergeht. In Italien, 
Polen, Spanien oder dem Vereinigten König-
reich werden beispielsweise bei der Umsatz-
steuer elektronische Formate verlangt bis hin 
zu einem stetigen Real-Time-Datenaustausch. 
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Begleitend dazu gibt es weitere Vorgaben. Im 
Rahmen des Projekts „Making Tax Digital“ der 
britischen Finanzbehörde HMRC zum Beispiel 
dürfen Unternehmer zwar verschiedene Soft-
waresysteme nutzen, aber diese unterschiedli-
chen Systeme müssen seit April 2019 zwingend 
über elektronische Schnittstellen miteinander 
verknüpft sein, um jeglichen Datentransfer zu 
gewährleisten.

Einige digitale Ansätze gibt es – trotz des 
Rückstands – auch in Deutschland. Beispiels-
weise regelt das Onlinezugangsgesetz (OZG) 
die Digitalisierung des öffentlich-behördlichen 
Dienstleistungsangebots. Das Gesetz – 2017 
in Kraft getreten – verpflichtet Bund, Länder 
und Kommunen, alle geeigneten Verwaltungs-
leistungen binnen fünf Jahren – bis zum Jahr 
2022  – auch online anzubieten. Der OZG-
Katalog listet in 14  Themenfeldern alle etwa 
600  Verwaltungsleistungen auf – sowohl im 
Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern als 
auch mit Unternehmen. 

Die Bundesländer haben die Themenfelder un-
ter sich aufgeteilt und erarbeiten gemeinsam 
mit den Vollzugsbehörden auf Kreisebene und 
in den Kommunen die neuen Antragsverfah-
ren. Eines dieser Themenfelder befasst sich mit 
Steuern sowie Zoll und umfasst etwa 30 OZG-
Leistungen. Besonders hohe Priorität haben 
dabei „Gästebezogene Tourismusabgaben“, 
„Ausfuhr von Medizinprodukten“, „Ausfuhr von 
Kulturgütern“ sowie die Digitalisierung des Ge-
werbesteuerbescheids im Umsetzungsprojekt 
„Kommunales Elster“.

Wenn die Finanzbehörden dann einmal so weit 
sind, verlangen sie von den Unternehmen, sich 
sehr genau an die gemachten Vorgaben zu 
halten. Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer 

Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) enthal-
ten Vorgaben, die aus Sicht der Finanzverwal-
tung für alle EDV-Systeme relevant sind, die 
steuerrelevante Daten direkt oder indirekt er-
fassen oder verarbeiten. 

Mit diesen zuletzt 2020 reformierten Grund-
sätzen werden die Anforderungen an die Bü-
cher und Aufzeichnungen auf die eingesetzten 
EDV-Systeme ausgedehnt. Ein Geschäftsvor-
fall selbst kann damit nur dann ordnungsge-
mäß sein, wenn dies auch auf alle beteiligten 
EDV-Systeme zutrifft. Hierzu werden Mindest-
anforderungen an Prozesse, Systeme, Daten-
sicherheit, das interne Kontrollsystem und an 
die Verfahrensdokumentation formuliert. Zu-
dem werden Regeln für die Aufbewahrung der 
Bücher und Aufzeichnungen in elektronischer 
Form aufgestellt. Die Verantwortung dafür liegt 
bei den Steuerpflichtigen. 

Neben dem zeitlichen Verzug auf Seiten der 
Finanzverwaltung kommt erschwerend für die 
Wirtschaft hinzu, dass sich die Digitalisierung 
nicht selten als Einbahnstraße erweist. Die 
Behörden fordern Daten in digitaler Form ein. 
Doch der Steuerpflichtige erhält seinen Steuer-
bescheid in Papierform und muss die Informati-
onen dann händisch in sein System einpflegen. 
So müssen beispielsweise Einkommensteuer-
erklärungen grundsätzlich elektronisch über-
mittelt werden, sofern Gewinneinkünfte erzielt 
werden. Überdies ist für Lohn- und Umsatz-
steuer-Voranmeldungen die Übermittlung über 
ELSTER heute Pflicht. 

Allerdings ist eine Kommunikation zwischen Fi-
nanzbeamten und Steuerpflichtigem auf diesem 
Wege nicht vorgesehen. Bei klärungsbedürftigen 
Sachverhalten sind Unternehmen und Finanzbe-
amte gezwungen, auf Post, Fax oder Telefon zu-
rückzugreifen. Auch eine Rückübermittlung von 
E-Bilanz-Daten ist bislang nicht möglich.

Im Jahr 2020 beschloss die Bundesregierung 
ein umfangreiches Paket für Bürokratieerleich-
terungen und versprach, den elektronischen 
Austausch der Finanzverwaltung insbesondere 
mit Unternehmen weiter voranzutreiben. Unter 
anderem sollten Mitteilungen über Einkünf-
te, an denen mehrere Personen beteiligt sind, 
also etwa Personengesellschaften, künftig per 
Datenaustausch abgewickelt werden. 

Zwar müssen seit 2011 Steuererklärungen für 
Personengesellschaften ausschließlich elektro-
nisch beim Feststellungsfinanzamt abgegeben 
werden und die relevanten Daten sowohl für die 
Gesellschaft selbst als auch für die einzelnen 
Gesellschafter der Finanzverwaltung digital 
vorliegen. Doch bis heute drucken die Behör-
den diese Daten – die sogenannten ESt-4B-
Mitteilungen –aus und schicken sie per Post an 
die Wohnsitzfinanzämter der Gesellschafter. 

Dort werden dieselben Daten erneut händisch 
in das IT-System der Finanzverwaltung einge-
geben. Dieser aufwändige und fehleranfällige 
Informationsaustausch betrifft pro Jahr mehr 
als fünf Millionen Steuerfälle. Erste Überlegun-
gen zu einer medienbruchfreien Verarbeitung 
von ESt-4B-Mitteilungen gab es im Jahr 2008. 
Der Abschluss der Entwicklungsarbeiten zur 
medienbruchfreien Verarbeitung war in 2020 
geplant. Anschließend sollten Pilotprojekte 
folgen. Bis heute läuft dieses System allerdings 
noch nicht flächendeckend.

Fazit: Grundsätzlich können Finanzbehörden 
die Digitalisierung der Steuerabteilungen in 
Unternehmen mit vorantreiben. In Deutschland 
ist dies aber aktuell noch weniger der Fall als 
in anderen Ländern. Allerdings schreitet auch 
hierzulande die Digitalisierung der Steuerver-
waltung langsam voran.

Anzahl elektronisch übermittelter Einkommensteuererklärungen in Deutschland
in Millionen

Quelle: ELSTER
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Durch den Einsatz von Technologien können 
auch in den Steuerabteilungen der Unter-
nehmen Prozesse automatisiert werden. Was 
kann vollständig und was nur teilweise auto-
matisiert werden?

Vor allem „deklaratorische“ Tätigkeiten wie Um-
satzsteuer-Erklärungen und Jahresabschlüsse 
können durch den Einsatz neuer Technologien 
automatisiert werden. Durch den Einsatz von 
Robots (Bots) können bereits heute Routinetä-
tigkeiten, wie die Dateneinsammlung aus ERP-
Systemen und die anschließende Übertragung 
in Steuertools, maschinell erfolgen. Bei indivi-
duellen Fragestellungen und auch bei der Ana-
lyse von sehr komplexen Transaktionen stoßen 
die neuen Technologien aber an ihre Grenzen: 
Hier ist weiterhin die Expertise und das Know-
how des Steuerfachmanns gefragt. 

Lohnt es sich, Wissensdatenbanken aufzu-
bauen?

Ja, Fragen von Kunden und natürlich entspre-
chende Stellungnahme von Steuerabteilungen 
könnten in eine Wissensdatenbank abgelegt 
werden. Werden neue Fragen an die Steuer-
abteilung gerichtet, so wird zunächst diese 

Wissensdatenbank nach gleichgelagerten 
Fragen durchsucht. Die Suche ist aber nicht 
eine „Schlagwortwortsuche“, sondern vielmehr 
übernimmt die Suche eine automatisierte KI-
Suchmaschine, die sogar hinzulernen kann. Ein 
prima Einsatzgebiet von KI! Es gibt sogar schon 
Start-ups, die genau dieses Prinzip umgesetzt 
haben, jedoch eher im B2B-Anwendungsbe-
reich. Die entwickelte Software dieser Start-ups 
bringt die unterschiedlichen Silos einer Steuer-
beratungskanzlei oder einer Konzernsteuerab-
teilung zusammen. So wird dem Steuerberater 
zeitintensive Recherchen abgenommen und 
dem Verantwortlichem eine Handlungsemp-
fehlung vorbereitet – bereits zielgerichtet auf 
den betroffenen Kunden. 

Wie helfen Technologien dabei, nationale und 
internationale Vorschriften in einem System zu 
bewältigen?

Die Steuerabteilung benötigt aufgrund der he-
terogenen landesspezifi schen Anforderungen 
an Tax Compliance und Risk Management Sys-
teme und der stetig wachsenden digitalen Re-
portingverpfl ichtungen den Einsatz von unter-
schiedlichsten Technologien, denn ohne diese 
wären die extrem anspruchsvollen Aufgaben 

nicht zu bewältigen. So helfen diese Techno-
logien defi nitiv unsere Steuerpfl ichten global 
und compliant, zu erfüllen.  
    

Welche Rolle spielen die Finanzbehörden bei 
der Digitalisierung der Steuerabteilungen von 
Unternehmen in Deutschland? 

Wenn es um die Digitalisierung geht, scheint die 
deutsche Steuerverwaltung im europäischen 
Vergleich hinten zu liegen. Zwar ist mittlerweile, 
insbesondere im Privatbereich, die vorausgefüll-
te (Einkommen-)Steuererklärung möglich, aber 
die automatisierte Bereitstellung der Daten ist 
sehr überschaubar. Im Unternehmensbereich 
können Körperschaftsteuerbescheide oder aber 
Umsatzsteuer-Bescheide, insbesondere nach 
abweichender Festsetzung durch den Fiskus, in 
Deutschland noch nicht via E-Mail an die Unter-
nehmen geschickt werden. Auch Belege, ins-
besondere im Umsatzsteuer-Voranmeldungs-
verfahren, können nicht via E-Mail verschickt 
werden. Es ist auch nicht möglich, mit meinem 
Bearbeiter oder mit dem Konzernbetriebsprü-
fer einen Videocall durchzuführen, da die IT-
Leistung der Finanzamtsserver über nicht aus-
reichende Kapazitäten verfügen.  

Marc R. Plikat, Diplom-Finanzwirt (FH), Steuerberater und Head of Indirect 
Taxes & Customs in der Group Function Taxes & Customs der thyssenkrupp AG, 
ist seit dem Jahr 2000 in der thyssenkrupp AG tätig. Die Gruppe Indirect Taxes & 
Customs umfasst die Bereiche Umsatzsteuer, Zölle und Environmental Taxes. 
Zuvor war er u.a. als Umsatzsteuer-Sonderprüfer in der deutschen Finanzver-
waltung tätig. 

Interview 
mit Marc R. Plikat, thyssenkrupp AG
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Wie sieht es in anderen Ländern aus,  
etwa im Bereich der Umsatzsteuer?

Das aus Südamerika stammende Clearance-
System „Sistema de Suministro Inmediato de 
Informacion – SII“ nutzt Spanien bereits seit 
Juli 2017. Der spanische Finanzamtsserver wird 
mit dem neuen System SII nicht mehr einmal 
monatlich, sondern ständig mit den aktuellen 
Rechnungsdaten und der (umsatz-)steuerlichen 
Würdigung des Steuerschuldners direkt aus 
dem ERP-System des Unternehmens versorgt. 

Italien hat das spanische SII-System noch weiter 
ausgebaut. In Italien sind Unternehmer seit 2019 
verpflichtet, Rechnungen flächendeckend elek- 
tronisch auszustellen und über das offizielle Aus-
tauschsystem „Sistema di Interscambio“ (Sdl) zu 
versenden. Wird dem nicht gefolgt, gilt die nicht 
elektronische Rechnung als nicht zugestellt.

In Polen ist bereits seit 2018 die elektronische 
Übermittlung von umsatzsteuerrelevanten Da-
ten ans Finanzamt Pflicht. Monatlich müssen 
Unternehmen Informationen zu Einkäufen und 
Verkäufen auf digitalem Weg im SAF-T-Format 
(„Standard Audit File for Tax”) dem Fiskus digi-
tal zur Verfügung stellen.

Die britische Finanzbehörde HMRC möchte 
eine der digital fortschrittlichsten Steuerbe-
hörden der Welt werden. Ziel ist es, das Be-
steuerungsverfahren effizienter und einfacher 
für den Steuerzahler zu gestalten und gleich-
zeitig durch mehr Transparenz Steuerlücken zu 
schließen. Dies soll durch das Projekt „Making 
Tax Digital“ (MTD) erreicht werden. 

Unsere Nachbarstaaten haben sich auf den 
Weg gemacht, eine „Real-Time-Umsatzsteuer“ 
Wirklichkeit werden zu lassen. Es wird in den 
Behörden eine Datengrundlage geschaffen, um 
geltend gemachte Vorsteuern des Leistungs-
empfängers auch tatsächlich nur dann auszu-
zahlen, wenn der leistende Unternehmer auch 
tatsächlich korrespondierend seine Umsatz-
steuer an den Fiskus abgeführt hat. So soll der 
Umsatzsteuerbetrug bekämpft werden. 

Wie ist der aktuelle Stand bei Thyssenkrupp in 
Sachen Tax Tech? 

Aktuell haben wir bei Thyssenkrupp zwei völlig 
neue „elektronische Steuerberater“ entwickelt, 
die ihr Wissen auf eine intuitive Weise bereit-
stellen, so dass dies auch von Nicht-Steuerex-
perten genutzt werden kann. Eins dieser Tools 
wurde für die richtige umsatzsteuerliche Ab-
wicklung von Reihengeschäften innerhalb der 

EU entwickelt. „Reihengeschäft“ ist ein Be-
griff des Umsatzsteuerrechts und bezeichnet 
Geschäfte, an denen jeweils mindestens drei 
Unternehmen aus mehreren unterschiedlichen 
europäischen Ländern beteiligt sind. Fast auf 
der Zielgeraden sind wir bei unserem Projekt 
„Elektronischer Entscheidungsbaum“. Hierzu 
werden konkrete Steuerfragen, insbesondere 
aus dem Bereich der Lohnsteuer, aber auch der 
Umsatzsteuer, auf einen Entscheidungsbaum 
heruntergebrochen. Außerdem haben wir un-
terschiedliche Bots im Einsatz, wie z. B. 

•  DOBU steht für DOppelBUchungsprüfung: 
Der Bot ermittelt vor dem Zahllauf, anhand 
ausgewählter Selektionskriterien, potentielle 
doppelte Rechnungen.

•  MD steht für Master Data: Der Bot übernimmt 
Veränderungen in den Organisations-Stamm-
daten. Der Roboter kann vorgegebene Ände-
rungen in Organisationen, Kontrollen, Sub-
prozesse und SAQ Kontrollen übernehmen.

•  EXPO – Export-/Ausfuhranmeldungen: Ein 
Bot, der als Schnittstelle zwischen dem SAP-
System und dem ATLAS-System fungiert. 
Dabei werden die aus dem SAP System benö-
tigten Informationen gezogen und ins ATLAS 
System übertragen. Das ATLAS System ist di-
rekt an das zuständige Zollamt angebunden.

Mit welchen Herausforderungen wurden und 
werden Sie bei der Digitalisierung der Steuer-
abteilung konfrontiert? 

Natürlich sollten Menschen, die auf dem Steu-
ergebiet tätig sind, eine gewisse Affinität zur 
IT besitzen. Jeder sollte sich fragen, wie neue 
Technologien eingesetzt werden können, um 
den immer höheren Workload effizient be-
wältigt zu bekommen. In dieser Phase ist aber 
extrem wichtig, dass keinesfalls ein Teil der Mit-
arbeiter „abgehängt“ wird. Deswegen lautet 
meine Empfehlung: Transparente Kommunika-
tion und auch Förderung einer gesunden Feh-
lerkultur. Nicht jede Idee oder jedes Tax-IT-Pro-
jekt wird ein Erfolg sein. Aber aus Fehlern lernt 
man bekannterweise. Aus der Unternehmens-
perspektive ist das Vorhandensein einer digi-
talen Unternehmensstrategie Voraussetzung 
und zu dieser gehört meines Erachtens auch 
eine digitale Steuerstrategie. In einer Steuer-
abteilung ist m.E. ein Team oder ein Council zu 
benennen, die den Überblick über die unter-
schiedlichen Tax Digitalisierungsprojekte so-
wohl in den einzelnen Tax Teams als auch ab-
teilungsübergreifend hat.
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